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Artikel III-309 [ex-Artikel 274]

Die Kommission führt den Haushaltsplan zusammen mit den Mitgliedstaaten im Einklang mit dem
Europäischen Gesetz nach [ex-Artikel 279] in eigener Verantwortung und im Rahmen der zugewie-
senen Mittel entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung aus. Die
Mitgliedstaaten arbeiten mit der Kommission zusammen, um sicherzustellen, dass die Mittel nach
diesem Grundsatz verwendet werden.

Das Europäische Gesetz nach [ex-Artikel 279] legt die Kontroll- und Wirtschaftsprüfungspflichten
der Mitgliedstaaten bei der Ausführung des Haushaltsplans sowie die damit verbundenen Verant-
wortlichkeiten fest.

Das Europäische Gesetz nach [ex-Artikel 279] legt die Verantwortlichkeiten und die besonderen
Einzelheiten fest, nach denen jedes Organ an der Vornahme seiner Ausgaben beteiligt ist.

Die Kommission kann nach Maßgabe des Europäischen Gesetzes nach [ex-Artikel 279] Mittel von
Kapitel zu Kapitel oder von Untergliederung zu Untergliederung übertragen.

Explanation (if any) :

Die Kompetenz zur Haushaltsausführung liegt bei der Kommission. Im Interesse einer klaren
Kompetenzabgrenzung sollte Art. 309 auch entsprechend formuliert werden.


